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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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markung Bevergern Flur 9 Flurstück 34 und 47. Für Lage 
und Ausmaß des Sees sind die anliegenden Lagepläne maß-
gebend, die Bestandteil dieser Verordnung sind. Das im süd-
westlichen Bereich befindliche Biotop (Flur 9 Flurstück 35) 
ist hiervon ausgenommen.

§ 2 
Zeitliche Regelungen, Grundsatz

Der Gemeingebrauch wird in der Zeit vom 01. April bis 
zum 31. Oktober eines jeden Jahres von Sonnenaufgang bis  
Sonnenuntergang im Rahmen der nachfolgenden Regelun-
gen zugelassen. Außerhalb des in Satz 1 festgelegten Zeit-
raums ist der Gemeingebrauch zum Schutz der Natur (insb. 
zum Schutz der Fischpopulationen) verboten.

§ 3 
Gemeingebrauch

Der Gemeingebrauch erfolgt auf eigene Gefahr und um-
fasst ausschließlich die nachfolgenden Nutzungsarten. Tä-
tigkeiten gewerblicher Schulen, wie etwa Surf-, Segel- und 
Tauch-Schulen, sind nur mit Genehmigung der Stadt Hörs-
tel zulässig.

a) Baden und Schwimmen
Eine Badeaufsicht wird nicht geführt. Kindern unter 7 Jah-
ren ist das Baden und Schwimmen nur in Begleitung und 
unter Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet. Der Zu-
gang zum Baden erfolgt über die im anliegenden Lageplan 
gekennzeichnete(n) Einstiegsfläche(n) „Baden“. Das Baden 
ist nur in dem im anliegenden Lageplan gekennzeichneten 
Badebereich gestattet.

b) Wasserfahrzeuge
Das Befahren des Sees mit Wasserfahrzeugen (Paddel-, 
Schlauch-, Ruder-, Segelboot (ohne Kajütenaufbau), Floß, 
Surfbrett und Standupboard ohne eigene Antriebskraft) ist 
in den gekennzeichneten Flächen gestattet. Der Zugang zum 

78  Ordnungsbehördliche Verordnung zur Regelung 
der Ausübung des Gemeingebrauchs im Erho-
lungsgebiet „Torfmoor" (Gemeingebrauchsver-
ordnung Torfmoorsee)

Aufgrund

-  der §§ 3 Nr. 4; 25 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser- 
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in Kraft ge-
treten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010 zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 5) m. W. v. 
12.01.2023

-  sowie §§ 19, 20, 114 und 115 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – 
LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 77), neu gefasst 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. 
S. 559 ff.)

-  § 4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) 
vom 03.02.2015 i. V. m. Ziff. 22.1.6 Anhang II der Anlage 
(GV. NRW. S.267/SGV. NRW 282)

-  der §§ 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz 
- OBG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW. 2060)

in der jeweils zurzeit geltenden Fassung wird im Einver- 
nehmen mit der Stadt Hörstel als Eigentümerin der Grund-
stücke im Geltungsbereich dieser Verordnung der Gemein-
gebrauch im Erholungsgebiet „Torfmoorsee“ im Rahmen 
der nachfolgenden Regelungen zugelassen.

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Wasserfläche und den Ufer-
bereich des Torfmoorsees im Erholungsgebiet „Torfmoor“. 
Der Torfmoorsee befindet sich auf den Grundstücken Ge-

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

81  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
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(GV. NRW. S. 94) 110
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C:  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen  
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83  Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum  
31.12.2020 des niederländisch-deutschen  
Zweckverbandes EUREGIO 111
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Befahren des Sees erfolgt über die im anliegenden Lageplan 
gekennzeichnete(n) Einstiegsfläche(n) „Wasserfahrzeuge“. 
Das Befahren ist nur in den im anliegenden Lageplan ge-
kennzeichneten Bereichen gestattet.

c) Tauchen
Das Tauchen ist grundsätzlich nur Personen erlaubt, die eine 
gültige Tauchlizenz vorweisen können, sowie solchen Perso-
nen, die im Rahmen einer Taucherausbildung unter Aufsicht 
eines Tauchlehrers Tauchgänge unternehmen. Die Registrie-
rung der Taucher erfolgt über die Stadt Hörstel. Der Zugang 
ins Gewässer ist nur an den zugelassenen und gekennzeich-
neten Ein- und Ausstiegsstellen für Taucher erlaubt. Der Zu-
gang zum Tauchen erfolgt über die im anliegenden Lageplan 
gekennzeichnete(n) Einstiegsfläche(n) „Tauchen“. Das Tau-
chen ist nur in dem im anliegenden Lageplan gekennzeich-
neten Tauchbereich gestattet.

§ 4 
Einschränkung durch spezieller Veranstaltungen

Der Stadt Hörstel werden jährlich zehn Tage eingeräumt, 
an denen sie selbstständig den vom 01. April bis 31. Ok-
tober zugelassenen Gemeingebrauch zur Durchführung von 
(Sport-) Veranstaltungen (z. B. Regatten, Gemeinschafts-
angeln des Angelsportvereins Bevergern e. V.) in Art und 
Umfang einschränken kann. Die Einschränkung ist vier  
Wochen vor Beginn der Veranstaltung sowohl amtsüblich als 
auch durch Aushänge an den Zugängen zum Torfmoorsee 
bekannt zu machen.

§ 5 
Verbote

Nutzungen, die nicht explizit in § 3 a) bis c) dieser Verord-
nung zugelassen wurden, sind verboten. Hierzu gehören 
insbesondere:

•  Das Schwimmenlassen von Hunden und anderen Tieren 
in dem See.

•  Das Mitführen von Tieren im Uferbereich. Als Uferbe-
reich gilt der Bereich zwischen der Wasseroberfläche und 
der Böschungsoberkante sowie einem ca. 2 bis 3 Meter 
breiten Streifen an Land.

•  Das Füttern von Wasservögeln und Wildtieren.
•  Das Lagern oder Übernachten im Uferbereich.
•  Offenes Feuer und Grillen im Uferbereich.
•  Das Befahren des Sees mit Motorbooten (ausgenommen 

sind Rettungsboote).
•  Das Befahren des Sees mit Modelbooten mit Verbren-

nungsmotor.
Die Aufzählung ist nicht abschließend.

§ 6 
Fischereirecht

Aufgrund der Verpachtung des Fischereirechts an den An-
gelsportverein Bevergern 1968 e.V. wird die Ausübung des 
Fischereirechts nach den Vorschriften des Landesfischerei- 
gesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen  
den Mitgliedern des ASV Bevergern bis zum Ende des 
Pachtvertrages ganzjährig erlaubt.

§ 7  
Ausnahmen

Die Bezirksregierung Münster (Obere Wasserbehörde) als 
für den Gemeingebrauch an künstlichen Gewässern zustän-
dige Behörde kann Ausnahmen von dieser Verordnung im 
Einzelfall zulassen.

Übungen der Feuerwehr sowie Katastrophenschutzübungen 
und Übungen zum Zweck der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung sind der Bezirksregie-
rung Münster nach § 8 Abs. 3 S. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
in Verbindung mit § 4 ZustVU, Ziff. 20.1.3 d. Anhangs II 

d. Anlage anzuzeigen und durch die Stadt Hörstel ortsüb-
lich bekannt zu machen. Während dieser Übungen ist der 
nach dieser Verordnung zugelassene Gemeingebrauch in der 
Weise eingeschränkt, dass die Übungsmaßnahmen nicht be-
hindert werden.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig im Sinne von § 123 Abs. 1 Ziffer 27 
LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vor-
schriften dieser Verordnung zuwiderhandelt.

2.  Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden.

3.  Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Bezirksre-
gierung Münster als Obere Wasserbehörde.

§ 9 
Aushang

Der wesentliche Inhalt der Verordnung ist im Zugangsbe-
reich zum Erholungsgebiet „Torfmoor“ bekannt zu geben.

§ 10 
Inkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am 07.04.2023 in Kraft.

2. Sie tritt mit Ablauf des 31.03.2033 außer Kraft.

Münster, den 31.03.2023 Bezirksregierung Münster  
 als Landesordnungsbehörde und  
 als Obere Wasserbehörde  
 54.07-029/2023.0002

 In Vertretung 
 gez. Dr. Scheipers

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 105-109
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durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, 17.04.2023 Bezirksregierung Münster  
 - Dezernat 27 -

 Im Auftrag 
 gez. Chong

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 110

81  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für 
Frau 
Akkadin Gültekin

Letzte hier bekannte Anschrift: 
Karlstraße 2 
52353 Düren

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksre-
gierung Münster vom 09. März 2023 Az.: 27.2.2-407123-
003198-2 nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufent-
haltsort unbekannt ist.

Sie wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster Dezernat 27 Albrecht-Thaer- 
Str. 9 - Raum N 3087 - 48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 17.04.2023 Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27

 Im Auftrag 
 gez. Schlattmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 110

82  Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 der  
9. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster  
500-53.0074/22/0018191/0001.V  
 Münster, den 20.04.2023 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma RaiLog Besitzgesellschaft Nottuln GmbH, Indus-
trieweg 110 in 48155 Münster hat die Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb eines zentralen Logistikzentrums 
auf dem Grundstück in 48301 Nottuln (Gemarkung 055017, 
Flur 58, Flurstück 14, 16, 18, 72, 73) beantragt.

Da keine Einwendungen gegen den o.a. Antrag eingegangen 
sind, wird der für den 03.05.2023 vorgesehene Erörterungs-
termin gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV abgesagt.

 Im Auftrag 
 gez. Große-Daldrup

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 110

79  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 

Für  
Frau Maria, VALL (Kind: Nikita, VALL)

Letzte hier bekannte Anschrift:
Albersloher Weg 450
48167 Münster

kann ein Zuweisungsbescheid der Bezirksregierung Arns-
berg vom 04.04.2023 – Zuweisungsentscheidung gem.  
§ 50 Abs. 4 i.V.m § 50 Abs. 2 des Asylgesetzes AZ: 9711845 
nach Gemeinde Burscheid, Kreis Rhein-Berg-Kreis nicht 
bekanntgegeben werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist. 

Sie wird hiermit aufgefordert, den Bescheid an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen:

Anschrift:
Bezirksregierung Münster - Dezernat 20 - 
ZUE Münster
Frau Stiegler
Albersloher Weg 450
48167 Münster

Hinweis: Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das 
Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des 
Schriftstücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 

Münster, den 20. April 2023  Bezirksregierung Münster 

 Im Auftrag  
 gez. Stiegler

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 110

80  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Landeszustellungsgesetz LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für
Frau/Herrn
Jakob Schellenberg

Letzte hier bekannte Anschrift:
Werrastraße 38
33378 Rheda-Wiedenbrück

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 28.02.2023 - Aktenzeichen: 27.2.17-
50S0-494605-1 - nicht bekanntgegeben werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie/er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgen-
der Adresse unverzüglich abzuholen:

Bezirksregierung Münster - Dezernat 27 -
Albrecht-Thaer-Straße 9
Raum N 3086
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück 
als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
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83  Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2020 des niederländisch-deutschen Zweck-
verbandes EUREGIO

Die Verbandsversammlung des niederländisch-deutschen 
Zweckverbandes EUREGIO hat in ihrer Sitzung am 
10.06.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung
•  stellt den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in 

Höhe von 25.694.231,22 € und einem Jahresüberschuss 
in Höhe von 241.260,46 € fest,

•  erteilt der Geschäftsführung und dem Vorstand der EU-
REGIO für den Jahresabschluss 2020 Entlastung,

•  beschließt, den Jahresüberschluss in Höhe von 
241.260,46 € mit einem Betrag in Höhe von 80.420,15 
€ der Ausgleichsrücklage und mit einem Betrag in Höhe 
von 160.840,31 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde von der Revi-
sion des Kreises Borken geprüft und es wurde ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem Prüfungs-
bericht der Revision des Kreises Borken angeschlossen und 
gegenüber der Verbandsversammlung erklärt, dass seine 
Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und er den 
Jahresabschluss 2020 sowie den zugehörigen Lagebericht 
billigt. 

Nach Feststellung durch die Verbandsversammlung wurde 
der Jahresabschluss nebst Anlagen der Bezirksregierung 
Münster als zuständige Aufsichtsbehörde angezeigt. 

Zur Information sind die wesentlichen Bilanzpositionen 
nachstehend aufgeführt:

AKTIVA    
Anlagevermögen 256.281,00 €
Umflaufvermögen 25.434.645,35 €
Aktive Rechnungsabgrenzung 3.304,87 €

 25.694.231,22 €

PASSIVA
Eigenkapital 2.305.208,69 €
Rückstellungen 257.820,60 €
Verbindlichkeiten 22.422.743,40 €
Passive Rechnungsabgrenzung 708.458,53 €

 25.694.231,22 €

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des niederlän-
disch-deutschen Zweckverbandes EUREGIO wird hiermit 
gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) öffentlich 
bekannt gemacht.
Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 18 (1) GkG nicht er-
forderlich.

Gronau, 17.04.2023 R.G. Welten  
 Vorsitzender der Verbandsversammlung
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